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78.  Gesetz vom 6. Dezember 2012 über die Förderungen des Landes Burgenland für im Landtag von 
Burgenland vertretene politische Parteien (Burgenländisches Parteien-Förderungsgesetz 2012 - Bgld. 
PaFöG 2012) (XX. Gp. IA 376 AB 614) 

79.  Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem die Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden Parteien im 
Landtag erleichtert wird (Burgenländisches Landtagsklubsfinanzierungsgesetz - Bgld. LKFinG) 

 (XX. Gp. IA 375 AB 613) 
80.  Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem das Burgenländische Bezügegesetz und das Gesetz LGBl. 

Nr. 93/1992 geändert werden (XX. Gp. IA 373 AB 611) 
81.  Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem das Bürgermeister-Pensionsgesetz 1979 geändert wird 
 (XX. Gp. IA 374 AB 612) 
82.  Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 27. November 2012, mit der die Ver-

ordnung betreffend Behörden, in deren örtlichen Wirkungsbereich Versicherungsunternehmen er-
mächtigt werden können, Zulassungsstellen einzurichten und zu betreiben, geändert wird 

83.  Kundmachung der Burgenländischen Landesregierung vom 10. Dezember 2012, mit der der 
Kostenbeitrag 2013 festgesetzt wird 

 

 

 

78. Gesetz vom 6. Dezember 2012 über die Förderungen des Landes Burgenland für im 
Landtag von Burgenland vertretene politische Parteien (Burgenländisches Parteien-För-
derungsgesetz 2012 - Bgld. PaFöG 2012) 

Der Landtag hat beschlossen: 

§ 1 
Parteienförderung 

Das Land Burgenland als Träger von Privatrechten gewährt auf deren Begehren den im Landtag von 
Burgenland vertretenen politischen Parteien für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes Förderungen. 

§ 2 
Bemessungsgrundlage, Höhe und Auszahlungsmodalitäten für die Parteienförderung 

(1) Die Höhe der jährlichen Parteienförderung durch das Land errechnet sich, indem die Zahl der 
Wahlberechtigten zum Landtag, bezogen auf die jeweils letzte Landtagswahl, mit dem Betrag von 
11 Euro multipliziert wird. 

(2) Der Betrag nach Abs. 1 ist auf die im Landtag vertretenen politischen Parteien nach dem 
prozentuellen Anteil an Wählerstimmen gemessen an den für die im Landtag vertretenen politischen 
Parteien abgegebenen gültigen Stimmen aufzuteilen. 

(3) Der sich nach Abs. 1 und 2 ergebende jährliche Förderungsbetrag wird in vier gleich großen 
Raten jeweils zum 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November fällig. Die Raten sind auf das von der 
jeweiligen Landtagspartei angegebene Konto zu überweisen. 

(4) Im Jahr einer Landtagswahl ist für die Berechnung der Vierteljahresraten, die vor dem Wahltag 
fällig werden (Abs. 3), der bis zum Wahltag bestehende Prozentsatz an gültigen Stimmen, für die 
Berechnung der übrigen Vierteljahresraten der sich aus der Landtagswahl ergebene Prozentsatz an 
gültigen Stimmen zugrunde zu legen. 

(5) Ändern sich die für die Förderung maßgebenden Grundlagen, so ist die Förderung neu 
festzusetzen oder einzustellen. 
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§ 3 
Begehren auf Zuerkennung von Fördermitteln 

(1) Begehren auf Zuerkennung von Fördermitteln nach § 2 sind beim Amt der Burgenländischen 
Landesregierung bis spätestens 15. Dezember des Vorjahres einzubringen und müssen von dem Organ 
der Landtagspartei unterzeichnet sein, das satzungsgemäß zur Vertretung nach außen befugt ist. 

(2) Bei Versäumnis der Frist nach Abs. 1 ist der politischen Partei schriftlich eine Nachfrist von acht 
Wochen zu setzen. 

§ 4 
Kontrolle 

(1) Die politischen Parteien haben über die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsbeiträge 
genaue Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeichnungen und alle dazugehörigen Unterlagen sind von 
der betreffenden politischen Partei durch einen von ihr bestellten beeideten Wirtschaftsprüfer jährlich 
überprüfen zu lassen. Der Überprüfungsbericht über die rechnerische Richtigkeit der auf Grund dieses 
Landesgesetzes erhaltenen Förderung ist bis spätestens 31. Mai des Folgejahres im Landesamtsblatt für 
das Burgenland zu verlautbaren. 

(2) Das Anlegen einer Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben oder für vorgesehene Ausgaben, 
die die Höhe des jährlichen Förderungsbetrages übersteigen, ist zulässig. 

(3) Kommt eine politische Partei ihren Verpflichtungen nach Abs. 1 nicht nach, so hat ihr die Lan-
desregierung aufzutragen, die verabsäumten Handlungen binnen einer angemessenen Nachfrist nachzu-
holen. Wird diesem Auftrag nicht entsprochen, so hat die Landesregierung einen beeideten Wirtschafts-
prüfer zu bestellen und eine Überprüfung im Sinne des Abs. 1 anzuordnen. Das Ergebnis der Überprüfung 
ist im Landesamtsblatt für das Burgenland zu verlautbaren. 

§ 5 
Valorisierung 

Der sich aus § 2 Abs. 1 und 2 ergebende Betrag vermindert oder erhöht sich in den folgenden Jahren 
in jenem Ausmaß, in dem sich der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarte Ver-
braucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index ändert. Als Bezugsgröße für die Ver-
minderung oder Erhöhung dient dabei der Jahresdurchschnittswert. 

§ 6 
Spenden 

Für Spenden gelten die Bestimmungen des § 6 des Bundesgesetzes über die Finanzierung politischer 
Parteien, BGBl. I Nr. 56/2012. 

§ 7 
Sponsoring und Inserate 

Für Sponsoring und Inserate gelten die Bestimmungen des § 7 des Bundesgesetzes über die 
Finanzierung politischer Parteien, BGBl. I Nr. 56/2012. 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bgld. Parteienförderungs-
gesetz, LGBl. Nr. 23/1994, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 32/2001, außer Kraft. 

(2) Begehren auf Parteienförderung für das Jahr 2013 dürfen bereits vor diesem Zeitpunkt gestellt 
werden und sind bei sonstigem Anspruchsverlust bis längstens 31. März 2013 einzubringen. Begehren, 
die im Jahr 2012 auf Grund des Bgld. Parteienförderungsgesetzes, LGBl. Nr. 23/1994, in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 32/2001, gestellt wurden, gelten als solche auf Parteienförderung für das Jahr 2013. 

 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Steier Nießl 
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79. Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem die Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden 
Parteien im Landtag erleichtert wird (Burgenländisches Landtagsklubsfinanzierungs-
gesetz - Bgld. LKFinG) 

Der Landtag hat beschlossen: 
§ 1 

Allgemeines 
Den Klubs der im Burgenländischen Landtag vertretenen Parteien (§ 10 der Geschäftsordnung des 

Burgenländischen Landtages, LGBl. Nr. 47/1981, in der jeweils geltenden Fassung) ist zur Erfüllung ihrer 
parlamentarischen Aufgaben, insbesondere für die Gewährleistung einer geordneten Geschäftsführung, 
ferner für Informationsbeschaffung, Abhaltung von Tagungen, Schulungs- und Fortbildungsveranstal-
tungen, Heranziehung von Experten, den Aufwand für Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsenta-
tionen eine finanzielle Unterstützung des Landes zu gewähren. 

§ 2 
Höhe der Unterstützung 

(1) Den Klubs der im Landtag vertretenen Parteien steht als Gesamtunterstützungsbetrag der Jahres-
bruttobezug einschließlich der Sonderzahlungen von je neun Vertragsbediensteten des Landes nach 
Entlohnungsschema I der Entlohnungsgruppe a, Entlohnungsstufe 20, der Entlohnungsgruppe b, Ent-
lohnungsstufe 20 sowie der Entlohnungsgruppe c, Entlohnungsstufe 20 zu. 

(2) Der Gesamtunterstützungsbetrag (Abs. 1) ist auf die Landtagsklubs im Verhältnis der Anzahl 
ihrer Mitglieder aufzuteilen. 

§ 3 
Art der Unterstützung 

(1) Die Beträge gemäß § 2 sind aus Landesmitteln zu gewähren. Der jedem Landtagsklub zu-
kommende jährliche Betrag ist in vier gleich großen Teilbeträgen, jeweils zum 1. Februar, 1. Mai, 
1. August und 1. November auf das vom jeweiligen Landtagsklub angegebene Konto anzuweisen. 

(2) Ändern sich die für die Gewährung der Landtagsklubförderung maßgebenden Verhältnisse, 
insbesondere die Anzahl der Mitglieder der einzelnen Landtagsklubs, so ist die Höhe des Unterstützungs-
betrages neu zu berechnen. Als Stichtag für die Neuberechnung gilt der Monatserste, der der Veränderung 
folgt. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Steier Nießl 
 
 

80. Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem das Burgenländische Bezügegesetz und das 
Gesetz LGBl. Nr. 93/1992 geändert werden 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Burgenländische Bezügegesetz, LGBl. Nr. 14/1973, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 37/2011, wird wie folgt geändert: 

1. In § 28 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „- mit Ausnahme des Landeshauptmannes -“. 

2. In § 37 Abs. 1 Z 2 lit. a und Z 3 lit. a wird jeweils die Wortfolge „für die unter der monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 20 Abs. 5 LBPG 2002 in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wortfolge „für die unter dem Betrag von 4 230 Euro“ ersetzt. 
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3. In § 37 Abs. 1 Z 2 lit. b und Z 3 lit. b wird jeweils die Wortfolge „für die darüber liegenden Teile“ 
durch die Wortfolge „für die über den Betrag von 4 230 Euro liegenden Teile“ ersetzt. 

4. In § 50 wird jeweils das Zitat „BGBl. Nr. 273/1973“ durch das Zitat „BGBl. Nr. 273/1972“ ersetzt. 

Artikel II 

Das Gesetz, mit dem das Burgenländische Bezügegesetz geändert wird, LGBl. Nr. 93/1992, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 37/2011, wird wie folgt geändert: 

In Art. 2 Abs. 10 Z 11 wird jeweils die Wortfolge „für die unter der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
nach § 20 Abs. 5 LBPG 2002 in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wortfolge „für die unter dem 
Betrag von 4 230 Euro“ und die Wortfolge „für die darüber liegenden Teile“ jeweils durch die Wortfolge 
„für die über dem Betrag von 4 230 Euro liegenden Teile“ ersetzt. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Steier Nießl 
 
 
 

81. Gesetz vom 6. Dezember 2012, mit dem das Bürgermeister-Pensionsgesetz 1979 ge-
ändert wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

Das Bürgermeister-Pensionsgesetz 1979, LGBl. Nr. 19, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 38/2011, wird wie folgt geändert: 

Artikel I 

1. In § 9 Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a wird jeweils die Wortfolge „für die unter der monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 20 Abs. 5 LBPG 2002 in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wortfolge „für die unter dem Betrag von 4 230 Euro“ ersetzt. 

2. In § 9 Abs. 2 Z 1 lit. b und Z 2 lit. b wird jeweils die Wortfolge „für die darüber liegenden Teile“ durch 
die Wortfolge „für die ab dem Betrag von 4 230 Euro liegenden Teile“ ersetzt. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 Der Präsident des Landtages:  Der Landeshauptmann: 
 Steier Nießl 
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82. Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 27. November 2012, mit 
der die Verordnung betreffend Behörden, in deren örtlichen Wirkungsbereich Ver-
sicherungsunternehmen ermächtigt werden können, Zulassungsstellen einzurichten und 
zu betreiben, geändert wird 

Auf Grund des § 40a Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, in der Fassung des Gesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2012, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie sowie mit der Bundesministerin für Inneres verordnet: 

Die Verordnung LGBl. Nr. 56/1999 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Wortfolge „Bundespolizeidirektion Eisenstadt“ durch die Wortfolge „Landespolizei-
direktion Burgenland als Sicherheitsbehörde erster Instanz für die Gebiete der Gemeinden Eisenstadt und 
Rust“ ersetzt. 

2. In § 2 Z 3 entfällt die Wortfolge „sowie der Bundespolizeidirektion Eisenstadt“. Der Punkt am Ende 
der Z 3 wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt: 
 „4. im örtlichen Bereich der Landespolizeidirektion Burgenland: 1. September 2012.“ 

3. Der bisherige Text des § 4 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) §§ 1 und 2 Z 3 und 4 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 82/2012 treten mit Ablauf des 

Tages der Kundmachung in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt für den örtlichen Wirkungsbereich der 
Bundespolizeidirektion Eisenstadt bestehende Ermächtigungen gelten als entsprechende Ermächtigungen 
für den örtlichen Wirkungsbereich der Landespolizeidirektion Burgenland als Sicherheitsbehörde erster 
Instanz weiter.“ 

Für den Landeshauptmann: 
Mag.a Resetar 

 
 

83. Kundmachung der Burgenländischen Landesregierung vom 10. Dezember 2012, mit 
der der Kostenbeitrag 2013 festgesetzt wird 

Gemäß § 57 Abs. 1 und 5 des Burgenländischen Krankenanstaltengesetzes 2000 - Bgld. KAG 2000, 
LGBl. Nr. 52, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 84/2011, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 lit. j des 
Bgld. Verlautbarungsgesetzes 1990, LGBl. Nr. 17/1991, wird kundgemacht: 

Der Kostenbeitrag in der allgemeinen Gebührenklasse gemäß § 57 Bgld. KAG 2000 beträgt für das 
Kalenderjahr 2013 7,20 Euro pro Verpflegstag. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Rezar 
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Das Landesgesetzblatt für das Burgenland wird vom Amt der 
Burgenländischen Landesregierung in Eisenstadt herausgegeben 
und erscheint nach Bedarf. 
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